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Abteilung Wasser- und Energierecht


Checkliste für Beschneiungsanlagen





Im Jahre 1995 wurde das ÖWAV-Regelblatt 210 "Beschneiungsanlagen" mit dem Ziel heraus�gebracht, die wasserwirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und ökologischen Aspekte von Beschneiungen aufzuzeigen und eine einheitliche Vorgangsweise bei Planung, Errichtung und Betrieb von Beschneiungsanlagen sowie in den Behördenverfahren zu erreichen. Nicht zuletzt auf Grund der Änderung der klimatischen Bedingungen werden seither in vermehrtem Ausmaß Beschneiungsanlagen gebaut, Schneiflächen vergrößert und insbesondere Speicherteiche gebaut.


Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es zweckmäßig wäre, die Handhabung des Regelblattes insbesondere in den Abschnitten „6. Planungsgrundsätze und Anforderungs�profil“ und „9. Einreichunterlagen“ durch eine Checklist zu ergänzen und so die Verfahren zu beschleunigen. Im Bewußtsein, dass keine noch so detaillierte Zusammenstellung jedem Ein�zelfall gerecht werden kann, wird mit der vorliegenden Zusammenstellung versucht, sowohl den Projektanten als auch der Behörde und den beigezogenen Sachverständigen ein brauch�bares Werkzeug zu liefern. 


Entsprechend dem Regelblatt sind zu den einzelnen Themenkreisen Hygiene, Naturschutz, Dammbau, (Hydro-)Geologie, Limnologie und Verfahren Grundsätze und Maßnahmen aufgeli�stet, wobei nochmals darauf hingewiesen wird, dass eine Betrachtung des Einzelfalles nicht erspart bleibt. Diese kann ergeben, dass von manchen Anforderungen abgesehen werden kann oder auch zusätzliche Erfordernisse erfüllt werden müssen.








Hygienische Erfordernisse:


Restriktive Handhabung von Anlagenverbindungen von Wasserversorgungs- und Beschnei�ungsanlagen (z.B. Überwassernutzung: körperliche Verbindung und Priorität Trinkwasser�versorgung zu berücksichtigen).


Im wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid ist festzulegen, dass die Wasserentnahme aus�schließlich für Beschneiungszwecke eingeräumt wird und auch das aufbereitete Wasser (aus UV-Anlage) nicht als Trinkwasser abgegeben werden darf, insbesondere keine Einlei�tung in eine Wasserversorgungsanlage.


Das zur technischen Beschneiung verwendete Wasser hat dem bakteriologischen Anforde�rungsprofil der „Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“, BGBl. II Nr. 235/1998, zu entsprechen.


Weitergeltung der Richtlinie vom 27.05.1997, Zl. IIIa1-10.281/81, hinsichtlich Entnahme aus Oberflächengewässern (Talgewässern) mit der Klarstellung, dass auch eine Untersuchung hinsichtlich Bakteriologie vorzunehmen ist.


Es ist keine Typenprüfung für UV-Anlage erforderlich; aber die Anlage muss Kapitel B1 des ÖLMB entsprechen


Die UV-Anlage hat eine mittlere mikrobizide Leistung von 400 J/m² zu gewährleisten, wobei 


bei Verwendung einer typengeprüften Anlage bei Erreichen des Abschaltpunktes die Wasserzufuhr automatisch unterbrochen werden muß,


bei einer Anlage mit Auslegung gemäß UV-Durchlässigkeit bei Unterschreiten der mini�malen UV-Durchlässigkeit die Wasserzufuhr automatisch unterbrochen werden muß.


Nachweis der Funktionstüchtigkeit der UV-Anlage (jährlich von Behörde zu fordern, dies kann durch Vorlage eines Wartungsvertrages erfolgen; Kontrolle, ob im Betriebsbuch Ein�tragungen vorgenommen werden betr. Austausch der Brenner).


Der Zusatz bakterieller Kristallisationskeime ist unzulässig.


Der Einsatz von chemischen Stoffen - insbesondere von Düngestoffen - zur Vereisung von Pisten bzw. zum Auftauen ist nicht zulässig.


Ein vorzeitiges Abtauen (Schwärzung) der Pisten ist nur mit Inertstoffen wie z.B. Steinmehl, das dem geologischen Untergrund entspricht, zulässig.


Quellen im Einzugsbereich der technischen Beschneiung sind unabhängig von ihrer Nut�zung einer Beweissicherung zu unterziehen.


Beurteilung des Chemismus des verwendeten Wassers im Bezug auf den natürlich vorlie�genden Chemismus.





ÜBERWACHUNGSERFORDERNISSE aus hygienischer Sicht:


bakteriologische Untersuchung des aufbereiteten Wassers


chemische Untersuchung bei der Nutzung von Talgewässern


Beweissicherung an Quellen (insbes. in der Bauphase; siehe aber auch VO II 235/1998)


Wartung UV-Anlage (Wartungsvertrag, Betriebsbuch), Funktionstüchtigkeitsnachweis


Wartungsbuch allgemein (Eintragung Aufbereitungsanlage z.B. Kerzentausch)


Schneedepots - Angaben








Naturkundefachliche Erfordernisse:


Im folgenden die wesentlichen Ergänzungen zum ÖWAV-Regelblatt 210:


Bei einer Vorbegehung des Projektsgebietes durch einen Landschaftsplaner soll ein Geo�loge beigezogen werden.


Bei Berührung naturrelevanter Standorte ist zwingend eine Variantenuntersuchung durch�zuführen; Begründung für Standortwahl (Speicher); Einbeziehung eines landschaftspflegeri�schen Begleitplanes; Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen: die aus naturkundefachlicher


Sicht vorgeschlagenen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen sind hinsichtlich ihrer Machbar�keit - Sicherheit von Menschen, Siedlungsraum und Verkehrswege - sowie im Hinblick auf Quell- und Grundwässer mit einem Geologen abzustimmen


genaue Beschreibung des Istzustandes durch Orthofoto, Fotodokumentation; Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf die Schutzgüter nach § 1 TNSchG 1997


Hinweis auf mögliche Änderung der Artenzusammensetzung (Chemismus Wasser): vegeta�tionskundliche Erhebung


Bestellung einer ökologischen Bauaufsicht sowie die Vorschreibung einer Sicherheitslei�stung in besonderen Fällen


Beschreibung des Bauvorhabens und zusätzlich der Baudurchführung, Zufahrtswege etc.


geologischer Projektsteil in Abstimmung mit den Ausführungen betreffend die Geologie in der wasserrechtlichen Einreichung





ÜBERWACHUNGSERFORDERNISSE aus naturkundefachlicher Sicht:


Beiziehung eines Geologen im Einzelfall


ökologische Bauaufsicht im Einzelfall








Dammbautechnische Erfordernisse:


gesonderte Unterlagenerfordernisse für Speicherteiche:


ausführliche, technische Beschreibung: Schilderung der geographischen, topographi�schen und hydrologischen Situierung (Bezugnahme auf Geologie und Geotechnik)


Angaben zu:


Konstruktion und Dichtungsart


geplanter Aufbau der Dammschüttung (Materialeignung, Bodenkennwerte)


beabsichtigte Herstellung


nachgewiesene Standsicherheit


Betriebseinrichtungen (Entleerung, Überlauf ...) 


mögliche Gefährdungen (Georisken, Sicherheitsanalyse)


spätere Kontrolle (Verformungen, Sickerwasser, Warnsystem...)


Hauptdaten:


das vom Bauwerk zurückzuhaltende gesamte und nutzbare Wasservolumen (Speichergesamt- und - nutzinhalt)


Stauziel und Absenkziel des Speichers


größte Dammhöhe über dem luftseitigen Fuß (=Gründungssohle)


Kronenlänge des Dammes


Dichtungskennwerte (z.B. wasserseitige Folie d = 2 mm, Betonkern d = 30 cm)


wasser- und luftseitige Böschungsneigung des Dammes


Kronenkote und die kleinste Kronenbreite des Dammes 


tiefste Sohlkote und größte Basisbreite des Dammes


Planliche Darstellung Speicher:


Übersichtslageplan, Lageplan bzw. Grundriß, Regelquerschnitt und maßgebliche Pro�file (hier: Erfassung des Ur- bzw. anschließenden Naturgeländes)


Beachtung des Standes der Technik für Konstruktion und Abdichtung des Dammes, für den im Regelfall eine wasserseitige Oberflächendichtung meist in Form einer HDPE(Hochdruck-Polyäthylen)-Folie auf Vlies und Drainageschicht zu wählen sein wird. Die Folie ist hiebei vollflächig (also auch unter dem Absenkziel!) mit einem UV-Schutz in Form einer Kiesüber�schüttung auf einem weiteren Vlies (Schutzschicht) zu versehen (vgl. Punkt 6.3/2.Absatz auf Seite 14 des ÖWAV-Regelblattes 210 "Beschneiungsanlagen").


Abweichungen von diesem Regelfall (z.B. Asphalt-, Beton- oder Erddichtungen) bedürfen einer detaillierten fachkundigen Planung und Begründung, wobei Einmaterial-Lösungen (z.B. Moränenschutt) ohne spezielle Abdichtung nur in Ausnahmefällen zulässig sind.


Die wasser- und luftseitigen Böschungsneigungen sollen im Regelfall das Verhältnis 1:2 nicht über�steigen (Ausnahmen sind - außer bei Foliendichtungen - in Einzelfällen mit entsprechender Begründung möglich)


Wahl der Kornverteilung des Dammschüttmaterials derart, dass sich ein ausreichender Rei�bungswinkel ergibt (entsprechender Grobkornanteil) und die Schüttung ordnungsgemäß verdichtet werden kann (entsprechende Kornabstufung).


Dimensionierung des Grundablasses derart, dass innerhalb von längstens drei Tagen eine voll�ständige Speicherentleerung oder zumindest eine derartige Wasserspiegelabsenkung erfolgen kann, dass der Speicherdamm keiner hydraulischen Belastung mehr ausgesetzt ist, sowie eine davon unabhängige, verschlusslose Hochwasserentlastung (befestigte Schwelle mit anschließen�der erosionssicherer Rinne oder Rohrleitung); (+ Vorflutgewässer mit hydraulischer Leistungsfähig�keit).


Hochwasserentlastung als Projektsbestandteil mit entsprechenden Kennwerten (Schwelle, Erosionssicherheit)


Der Bescheid hat die technischen Daten des Speicherbauwerkes zu enthalten (für Monito�ring und allgemein für Sperren- und Stauanlagenaufsicht - Sperrenkataster erforderlich)


Bescheidzustellung an DI Hubert Steiner - namentlich - (bei Anlagen mit Speicherteichen im Hinblick auf dessen Tätigkeit als Talsperrenaufsichtsorgan des Landes)





ÜBERWACHUNGSERFORDERNISSE AUS DAMMBAUTECHNISCHER SICHT:


Dammhöhe < 15 m:


Jährliche Begehung mit Protokoll (Speicherverantwortlicher) und mindestens alle 5 Jahre Vorlage eines Zustands- und Sicherheitsberichts (befugter Ingenieurkonsulent)


Kontrolle durch Talsperrenaufsicht des Landes alle 2 bis 3 Jahre


Dammhöhe > 15 m:


Jährliche Begehung mit Protokoll (Talsperrenverantwortlicher) und jährliche Vorlage eines Zustands- und Sicherheitsberichts (ebenfalls Talsperrenverantwortlicher)


Begutachtung durch den Unterausschuß für Sperrenüberwachung der Staubeckenkom�mission (Expertenteam) alle 5 Jahre


Kontrolle durch Talsperrenaufsicht des Landes nach Möglichkeit jährlich


Betrieb der Anlage erst nach Abnahme des Speichers


Bestellung eines Talsperrenverantwortlichen auch bei einer Dammhöhe von unter 15 m, wenn im Interesse der allgemeinen Sicherheit erforderlich








Geologische/hydrogeologische Erfordernisse:





Allgemein-grundsätzliche Anforderungen bzw. Bemerkungen:


Grundsätzlich ist zu fordern, dass das Projekt sowohl für die wasserrechtliche, als auch für die naturschutzrechtliche Bewilligung geologisch und hydrogeologisch, vor allem im Bereich des Speicherstandortes auch geotechnisch zu untersuchen und zu beurteilen ist.  Dies betrifft den Bereich der Wasserfassung, alle Leitungstrassen und den Bereich des geplanten Speicherstandortes. 


Es wird im Sinne dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise aufgrund der engen Ver�knüpfung der Probleme, die für das wasser- und naturschutzrechtliche  Projekt erhoben werden müssen, empfohlen, die gleichen geologischen und geotechnischen Fachleute mit den Erhebungen und Planungen zu beauftragen. 


Im Sinne der ganzheitlichen Betrachtungsweise sind die geologisch-hydrogeologischen Untersuchungen und die geotechnischen Untersuchungen, Interpretationen und Schlussfolgerungen in möglichst enger, aufeinander abgestimmter Vorgehensweise durchzuführen.


Die im Naturschutzverfahren geforderte Variantenuntersuchung ist mit einem geringeren fachlichen „Tiefgang“, wie das letztendliche Einreichprojekt auch in geologischer, hydro�geologischer und bei Bedarf auch geotechnischer Sicht durchzuführen. 


Die Detailplanungen in technischer Hinsicht (Einreichprojekt) können sinnvoll erst durch�geführt werden, wenn die geologischen, hydrogeologischen und geotechnischen Unter�suchungen weitgehend (Vorprojekt) bis vollständig vorliegen. Sie vermitteln die Kenntnis der geologisch bedingten Voraussetzungen für die technischen Planungen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Interpretationen haben in die technischen Planungen ein�zufließen und sind als deren Fundament anzusehen.


Es ist empfehlenswert, den Projektsablauf bis zur Einreichung zweigeteilt ablaufen zu lassen. Die Durchführung einer (Vor)begutachtung eines Vorprojekts bringt dem Pro�jektanten und dem Projektswerber die Sicherheit, dass die Planungsarbeiten grundsätz�lich „auf dem richtigen Weg“ sind, bzw. dass im anderen Fall der bisher eingeschlagene Weg noch zu einem relativ kostengünstigen Zeitpunkt zu Gunsten einer anderen Planung verlassen werden kann. 


Für die wasserrechtliche Bewilligung müssen folgende grundsätzliche Zielsetzungen hinsichtlich der Anforderungen an das Projekt gelten:


Überprüfung der Relation Schneifläche zum angestrebten Konsens; bei einer Größen�ordnung von rund 3.000 m³/ha/a kann von einer zweckentsprechenden Beschneiung ausgegangen werden. Wird diese Größenordnung deutlich unterschritten, sind Bedenken anzumelden, ob nicht in der Folge nach der Anlagenerweiterung eine Erhöhung der Kon�sensmenge die Folge sein wird. Bei deutlich höheren Schneimengen wird auch zu prüfen sein, ob nicht negative Auswirkungen für die Stabilität des Hanges eintreten können (Abschmelzen)


Die Standsicherheit der betroffenen Hänge darf generell nach Errichtung der Anlage nicht schlechter sein, als vorher. 


Die Standsicherheitsaussagen müssen klar formuliert sein. 


Welche Beanspruchungen kann der Untergrund durch die geplanten Maßnahmen schadlos erfahren? (Dies ist auch hinsichtlich Wasserdruck durch den Speicherbetrieb zu hinterfragen).


Die Georisiken müssen klar erfaßt und bewertet sein. 


Die Risiken, die vom Betrieb des Speichers ausgehen können, müssen klar erfaßt und bewertet sein. 


Die Risiken, die durch die rasche Notentleerung ausgehen können, müssen klar erfaßt und bewertet sein. 


Herzstück der Gesamtanlage ist der Speicherteich. Ihm muss das geologisch-geotechni�sche Hauptaugenmerk gewidmet sein. Jedoch sind alle anderen Projektsteile, wie Schneileitungen, ebenfalls unbedingt mit großer Sorgfalt und in ausreichender Weise geologisch und geotechnisch zu bearbeiten.


Quellbeweissicherungen sind so früh wie möglich zu beginnen, d.h. möglichst mit dem Beginn der Planungsarbeiten.


Anforderungen an das wasserrechtliche Einreichprojekt bzw. den wasserrechtlichen Teil des Einreichprojekts:


Vorprojekt:


Durchführung einer detaillierten geologischen Kartierung über das gesamte Projekts�gebiet als Basis für alle weiteren Überlegungen und Planungen aufgrund von Gelän�debegehungen, Luftbildauswertung, etc.: Geologische Auswahl von Varianten von möglichen Speicherstandorten und gegebenenfalls Durchführung erster abklärender Untersuchungen (z.B. geodätische Messungen, Quellbeweissicherung, Bagger�schürfe, etc.). Begründung der Auswahl eines Speicherstandortes und der Lei�tungstrassen für das Einreichprojekt.


Vorschlag für weitere Untersuchungen wie Bohrungen, Schürfe, etc.


Zusammenfassung dieser Erkenntnisse und Ergebnisse einschließlich der nötigen Interpretationen mittels eines geologisch-hydrogeologisch-geotechnischen Vorbe�richts unter Anschluss aller Pläne und Fotos. 


Hauptprojekt bzw. Einreichprojekt:


geologisch-hydrogeologische Detailkartierung des Speicherstandortes und geolo�gisch-geotechnisch ungünstiger anderer Projektsabschnitte wie Leitungstrassenab�schnitte als Vertiefung und Ergänzung, u.U. auch unter Einbeziehung von Luftbildern: Erfassung und Beurteilung der inaktiven und aktiven Georisiken (Felssturzgebiete, Hangbewegungen, Permafrost, Lawinen, etc.). Aufgliederung der Georisiken in sol�che, die von außen auf das (die) Bauwerk(e) einwirken und solche, die von dem (den) Bauwerk(en) ausgeht (ausgehen). Weiters Erfassung der hydrogeologischen Verhält�nisse (Quellen, Naßstellen, etc.) und deren Einbindung in den geologischen Rahmen. Fortsetzung der Quellbeweissicherung. Darstellung der geologischen und hydrogeo�logischen Untergrundsverhältnisse in geeigneten Profilschnitten in geeignetem Mass�stab (nach Möglichkeit gleicher Maßstab wie der geologische Lageplan). Wünschens�wert ist auch, dass gewisse technische Pläne (wie Speicherdammschnitte, etc.) nach Möglichkeit auch die geologischen und geotechnischen Untersuchungsergebnisse


aufweisen, um eine aufeinander abgestimmte Planung zu gewährleisten. Sollten sich diese technischen Pläne dafür nicht eignen, sind grundsätzlich eigene geologische Schnitte anzufertigen. 


Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse in geotechnischer Hinsicht.


Erfassung bzw. Ermittlung und Interpretation der bodenmechanischen und felsmecha�nischen (= geotechnischen) Parameter unter Heranziehung künstlicher Bodenaufschlüsse.


Geologische, hydrogeologische und geotechnische Untersuchungen einerseits im Hinblick auf die Standsicherheit von Hängen und technischen Anlagen des Projekts, andererseits im Hinblick auf eine mögliche quantitative und/oder qualitative Beeinflus�sung von Quellen. Dies betrifft alle Quellen im geologisch bedingten Einflussbereich der gesamten Schneianlage. Achtung: Der Quellkataster ist in der Regel unvollstän�dig. Die Quellbeweissicherung ist Teil dieser Untersuchungen. Angaben im Projekt, wo Depotschneien im Sinne des Quellschutzes und/oder aufgrund von Hanginstabili�täten nicht möglich ist. 


Einfließen aller bisher gewonnener geologischer, hydrogeologischer und geotechni�scher Erkenntnisse und Einfließen dieser Erkenntnisse in das technische Projekt. 


Zusammenfassung der Erkenntnisse und Ergebnisse einschließlich der nötigen Inter�pretationen mittels eines umfassenden geologisch-hydrogeologisch-geotechnischen Gutachtens unter Anschluss aller Pläne und Fotos. 


Anforderungen an das naturschutzrechtliche Einreichprojekt bzw. den naturschutz�rechtlichen Einreichprojektsteil:


Vorauseilende geologische „Grobbeurteilung“: Begehung des Projektsgebietes durch den geologischen Fachmann gemeinsam mit den relevanten anderen Fachleuten, um geolo�gische, hydrogeologische und geotechnische Gesichtspunkte der Planung den Fachleu�ten anderer Fachgebiete näher zu bringen und mit den Vorstellungen der anderen Fach�leute abzustimmen. 


Variantenuntersuchung: Diese ist im Naturschutzverfahren vorgesehen und muss daher auch aus geologischer Sicht erfolgen. Die für die wasserrechtliche Bewilligung durchzu�führende Variantenuntersuchung kann hiefür verwendet werden und muss bei Bedarf nur für naturschutzrechtliche Belange ergänzt werden. 


Hilfestellung für den planenden Ökologen: Die geologischen Untersuchungen sollen den planenden Ökologen fachlich unterstützen (z.B. Abschätzung der Änderung des Wasser�chemismus an Quellen, Grund- und Oberflächenwässern im Schneigebiet durch die eventuell notwendige Entnahme des Schneiwassers aus einem geologisch anderen Gebiet). 


Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen: Diese sind bezüglich ihrer Machbarkeit im Hinblick auf die Sicherheit von Menschen, Siedlungsräume und Verkehrswege, weiters hinsicht�lich dem Schutz von Quell- und Grundwässern aus geologischer Sicht zu prüfen und mit den geologischen, hydrogeologischen und geotechnischen Kenntnissen in Einklang zu bringen. 


Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen: Diese sind mit den geologischen, hydro�geologischen und geotechnischen Kenntnissen in Einklang zu bringen.


Zusammenfassung der Erkenntnisse und Ergebnisse einschließlich der nötigen Inter�pretationen mittels eines umfassenden geologischen Gutachtens unter Anschluss aller Pläne und Fotos. 


Zusammenführung der geologischen, hydrogeologischen und geotechnischen Erkennt�nisse, Ausdeutung und Interpretation aus dem wasser- und naturschutzrechtlichen Ein�reichprojekt: Es wird empfohlen, beide Gutachten zu einem Gutachten zusammenzufassen. Jedenfalls sind die Untersuchungen und die daraus abzuleitenden Erkenntnisse und Schlüsse für die wasserrechtliche Bewilligung und für die naturschutzrechtliche Bewilligung im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise aufeinander abzustimmen. 





ÜBERWACHUNGSERFORDERNISSE AUS GEOLOGISCHER/HYDROGEOLOGISCHER SICHT:


Wasserrechtliche Bauaufsicht: Besonders wichtig ist im allgemeinen die Einsetzung einer wasserrechtlichen geologischen Bauaufsicht zumindest für die Errichtung der Speichertei�che, meistens aber auch für einzelne Abschnitte der Rohrleitungstrassen oder für die gesamte Anlage von der Wasserfassung bis zum Speicherteich. Gegebenenfalls ist dieser wasserrechtlichen geologischen Bauaufsicht auch ein Fachmann für Geotechnik beizuge�ben. 


Betriebsaufsicht: Bei Speicherteichen ist zur Gewährleistung der Wartung auch die Bestel�lung einer Betriebsaufsicht oft nötig. 








Limnologische Erfordernisse:


Aus gewässerökologischer Sicht ist grundsätzlich eine Seitenentnahme oder Entnahme des Ufer�filtrats (durch Schaffung einer Mulde im unmittelbaren Uferbereich und Hineinstellen einer Pumpe) anstelle eines Einbaus von Anlagen in massiver Bauweise (Tirolerwehr mit Betonriegel) in Fließ�gewässern vorzusehen .


Die Aufrechterhaltung des Gewässerkontinuums ist grundsätzlich unverzichtbar.


Die Registrierung der entnommenen Wassermenge ist zwingend vorzusehen (Meßeinrichtung); ebenso ist - soweit technisch möglich - die Restwasserleistung (Meßstreifen oder Datenträger) zu messen.


Zur Beurteilung einer allfälligen Beeinträchtigung der Gewässerökologie sind möglichst an mehreren Probenstellen über einen Zeitraum von zwei Jahren Untersuchungen durchzufüh�ren, wobei auch das Wasserdargebot zu messen ist. Dabei soll die künftige Wasserent�nahme simuliert werden. Dies kann entweder durch Umleitung des Wassers an der beab�sichtigten Entnahmestelle, oder durch tatsächliche Entnahme zu Beschneiungszwecken mittels Pumpe und fliegender Leitung (wasserwirtschaftlicher Versuch für die Dauer von zwei Jahren) erfolgen. Die Untersuchungsmethodik und die Parameter sind vor Inangriffnahme mit dem ökologischen Sachverständigen abzuklären, die Meßstellen müssen vom hydrographi�schen Sachverständigen geprüft werden.


Die Angaben über Wasserführung des Gewässers im Projekt sind auf ihre Plausibilität (Hydrographie) zu prüfen.


Grundsätzlich darf eine Wasserentnahme nur aus Gewässern mit entsprechenden Niederwasser�abflüssen erfolgen. Das heißt, dass keine Entnahme aus kleinen Gewässern (etwa unter einem ausgeprägten Niederwasserabfluss von weniger als 20 l/s) erfolgen soll.


Für die Gewässerökologie ist eine dauernde geringe Entnahme (zur Füllung eines Speicherteiches) zuträglicher als eine den jeweiligen Erfordernissen angepasste Entnahme, da dadurch wechselnde Wasserstände in der Niederwasserzeit und somit negative Auswirkungen auf die Gewässerlebe�welt vermieden werden können.


Aus gewässerökologischer Sicht sind Zusätze zur Bildung von Kristallisationskernen (Bakterienstämme oder Aluminiumoxyd etc.) generell abzulehnen.





ÜBERWACHUNGSERFORDERNISSE AUS LIMNOLOGISCHER SICHT:


Kontrolle der Einhaltung der Pflichtwasserabgabe sowie der Funktionstüchtigkeit der Dotati�onseinrichtung








Verfahren/Überwachung:


1.	Vorabklärungen:


Informelle Vorabklärungen in fachlicher Hinsicht mit den Amtssachverständigen (Wasser- und Dammbautechnik, Geologie, Hydrographie, Limnologie und Naturkunde) zur Beur�teilung von Varianten und grundsätzlicher Bewilligungsfähigkeit sind zweckmäßig.


Vorabklärungen größeren Umfanges (insbes. Ortsaugenscheine) jedoch nur nach Infor�mation der Rechtsabteilung (Abklärung der Kostenfrage!)


2.	Vorprüfungsverfahren:


Vorprüfungsverhandlung bei größeren Anlagen (Speicherteich etc.) nur in schneefreier Zeit


3.	Überwachung:


Eigenüberwachung:


Beweissicherung an Quellen ab Projektsstadium bis zum Betrieb der Anlage


chemische Untersuchung bei der Nutzung von Talgewässern bereits im Projektssta�dium


bakteriologische Untersuchung des aufbereiteten Wassers


jährliche Beprobung zur Niederwasserzeit bei Talgewässerentnahmen


Bestellung eines Betriebsverantwortlichen und Namhaftmachung gegenüber der Behörde


Wartung UV-Anlage (Wartungsvertrag, Betriebsbuch), Funktionstüchtigkeitsnachweis


Wartungsbuch allgemein (Eintragung Aufbereitungsanlage z.B. Kerzentausch)


Kontrolle der Einhaltung der Pflichtwasserabgabe sowie der Funktionstüchtigkeit der Dotationseinrichtung


Dammhöhe < 15 m:


Jährliche Begehung mit Protokoll (Speicherverantwortlicher) und mindestens alle 5 Jahre Vorlage eines Zustands- und Sicherheitsberichts (befugter Ingenieurkonsulent)


Dammhöhe > 15 m:


Jährliche Begehung mit Protokoll (Talsperrenverantwortlicher) und jährliche Vorlage eines Zustands- und Sicherheitsberichts (ebenfalls Talsperrenverantwortlicher)


Information nach der Störfallinformationsverordnung, BGBl. Nr. 391/1994 (Sperren- bzw. Dammbauwerke, deren Höhe über Gründungssohle 15 m übersteigt)


Behördliche Überwachung:


Bestellung einer behördlichen Bauaufsicht gemäß § 120 WRG 1959 im Regelfall ab einer Speicherdammhöhe von mehr als 15 m über Gründungssohle (luftseitiger Fuß), ansonsten, wenn Amtssachverständige dies für erforderlich erachten


Bestellung einer ökologischen Bauaufsicht im Einzelfall


behördliche Bauüberwachung (Baustellenkontrolle durch wasserbautechnischen Amtssachverständigen) im Einzelfall


Überprüfungsverfahren nach § 121 WRG 1959 nur in der schneefreien Zeit


Einzelfallüberprüfung durch Sachverständige (z.B. Limnologe und Wasserbau wegen Einhaltung Pflichtwasser)


Berichte und Sicherheitsnachweise im Überprüfungs- und Wiederverleihungsverfah�ren


Nachprüfung der Behörde nach wasserrechtlicher Überprüfung nach Maßgabe des Gefährdungspotentials


Funktionstüchtigkeit der UV-Anlage, jährliche Befunde


Kontrolle durch das Talsperrenaufsichtsorgan des Landes


Bei Speicherteichen mit einer Dammhöhe > 15 m Begutachtung durch den Unteraus�schuß für Sperrenüberwachung der Staubeckenkommission (Expertenteam) alle 5 Jahre


Überprüfung von Wasserfassungen (soferne zugänglich) auch im Winter


Funktionsnachweise diverser Anlagenteile (Auswahl durch den Sachverständigen für Wasserbau) im Überprüfungsverfahren


Pflichtwasserabgabe: Kontrolle, ob Entnahme technisch limitiert ist (Drossel)


Projektserfordernis im Wiederverleihungsverfahren: Orthofotos, Aufzeichnung über Wasserverbrauch der letzten 5 Jahre


Besichtigung des entleerten Speichers im Wiederverleihungsverfahren





4.	Zuständigkeit für das wasser- und naturschutzrechtliche Verfahren:


Bezirksverwaltungsbehörde: bei Entnahme aus Quellen (Überwasser) oder Grundwasser max. 5 l/s; Entnahme aus Oberflächengewässern max. 1000 l/min


Landeshauptmann/Landesregierung: bei größeren Entnahmen


Zusammenrechnung der Konsense für eine Anlage!





5. Zuständigkeit für das gewerbe- und das forstrechtliche Verfahren:


Rodungsverfahren: 


Eine Rodungsbewilligung ist erforderlich, wenn es sich bei den beanspruchten Flächen um Wald im Sinne des Forstgesetzes 1975 handelt (auch Forstwege sind Wald!). Im Kataster als Wald eingetragene Flächen sind dann nicht mehr Wald im Sinne des Forstgesetzes 1975, wenn sie länger als 15 Jahre nicht mehr Wald im Sinne dieses Bun�desgesetzes waren (zB bei Schipisten möglich).


Die Zuständigkeit richtet sich nach der Zuständigkeit im Wasserrechtsverfahren.


Gewerbebehördliches Betriebsanlagenverfahren:


Jede Errichtung/Änderung/Erweiterung einer Beschneiungsanlage bedarf einer gewerbe�behördlichen Genehmigung, wenn die in § 74 Abs. Abs. 2 Gewerbeordnung 1994 umschriebenen Ineressen berührt werden. 


Die Zuständigkeit liegt grundsätzlich bei der Bezirksverwaltungsbehörde; werden durch die Anlage jedoch zwei oder mehrere Bezirke berührt, ist der Landeshauptmann (Abteilung Gewerberecht des Amtes der Tiroler Landesregierung) zuständig.





